Richtlinien für das religionspädagogische Modul

(LKZ 1806/2010)

A. Definition, Inhalt, Dauer, Struktur


Das religionspädagogische Modul dauert grundsätz​lich sechs Monate und wird in den Schulen des ter​ritorialen Gebietes einer Kirchengemeinde der EKR abgeleistet. Es ist üblicherweise die Kirchenge​meinde, in der auch die gemeindepraktischen Mo​dule I und II angesiedelt sind, kann aber in Ausnah​mefällen teilweise oder ganz ausgelagert werden. Der Schwerpunkt dieses Moduls ist die praktische Einführung des Vikars in die Aufga​ben des Pfarrers als Religionslehrer. 

In Absprache mit dem Vikarlehrer ernennt das Lan​deskonsistorium einen religionspädagogischen Mentor. Dieser kann der Vikarlehrer oder eine an​dere Fachkraft auf dem Gebiet der Religionspädago​gik sein.


Eine eventuelle Entlohnung des Vikars von Sei​ten der Schule steht ihm nur für die Phase V (religi​onspä​dagogische Praxis) zu. 


In dieser Zeit soll der Vikar von dem Mentor in fol​gende Arbeiten und Aufgaben eingeführt werden: 

I. Allgemeine schulische Pädagogik

1. Zeitraum: drei Wochen (75 Stunden)

2. Der Vikar besucht – angeleitet durch seinen Men​tor – die Schule ganztags, nicht nur den Religi​onsunter​richt. Dabei soll gleichgewichtig der Unterricht in der Grundschul-, Gymnasial- und Lyzeumsstufe hospitiert werden. Wenn im Um​feld seiner Schule auch die Arbeit im Kindergar​ten hospitiert werden kann, muss diese Möglich​keit genutzt werden. Der Vikar beobachtet, in welchem Gesamtzusammen​hang die Schüler ste​hen. Diese erste Phase soll ihn darüber hinaus auch dazu anleiten, seine eigene Schulbiographie, sein Selbstbild als Schüler, Lehrer, Vikar und Pfarrer zu reflektieren. In dieser Phase soll beim Vikar der Rollenwechsel vom Schüler zum Leh​rer stattfinden. Dieser Reflektionsprozess wird durch den Mentor angeleitet, anhand von Ar​beitsmaterialien der „Religionspädagogischen Ar​beitstelle“.

3. In diesem Zeitraum ist ein Standardwerk allgemei​ner Pädagogik durchzuarbeiten.

II. Religionspädagogische Theoriebildung

Für diese Fortbildung ist die Beauftragte des Lan​des​konsistoriums für den Religionsunterricht zustän​dig.

1. Zeitraum: eine Woche (30 Stunden)
2. Inhalte sind:

a. Einführung in allgemein- und fachdidaktisches Grundwissen (in Zusammenarbeit mit dem De​partment für Protestantische Theologie)

b. Einführung in methodisches Grundwissen 

c. Einführung in die religionspädagogische Struk​tur der EKR (z.B. Materialstelle) 

d. Einführung in die religionspädagogische Lite​ra​tur 

e. Einführung in den Lehrplan

III. Spezielle Religionspädagogik

1.  Zeitraum: acht Wochen (200 Stunden)

2. In diesem Zeitraum hält der Vikar drei Wo​chen​stun​den Religionsunterricht, verteilt auf alle Schulstufen (Grundschule, Gymnasium und Ly​zealstufe). Jede Unterrichtsstunde wird mit dem Mentor vorbespro​chen, vom Mentor beobachtet und nachbesprochen („Was ist ge​lungen? Was nicht, warum?“).  

3. Zur Vorbereitung einer Unterrichtsstunde ge​hö​ren die Vorbesprechung, die gehaltene Stunde und die Nachbesprechung.

4. Daneben hospitiert der Vikar noch vier Wo​chen​stun​den Unterricht:

a. evangelischen Religionsunterricht anderer Re​li​gionslehrer,

b. oder – nur wo nicht es nicht genug Stunden gibt – auch fachfremden Unterricht.

5. Der Nachweis der gesamten Arbeit wird in der reli​gionspädagogischen Arbeitsmappe fest​gehalten.

IV. Methodik und Didaktik des Religionsunter​richts

Dieses geschieht unter der Anleitung der Beauftrag​ten des Landeskonsistoriums für den Religionsunter​richt.

1. Zeitraum: zwei Wochen (50 Stunden)

2. In dieser Phase werden die Etappe III reflektiert und Methodik und Didaktik des Religionsunter​richtes vertieft. Dieses geschieht unter Anleitung des Mentors.

3. Themen sind:

a. Sozial- und Interaktionsformen

b. sprachorientierte Unterrichtsmethoden

c. bildorientierte Unterrichtsmethoden

d. musikalische, spielerische und meditative Handlungselemente

e. Methoden und Strukturierung des Unter​richts

f.    Verwendung von Medien

g. Unterrichtsstile des Lehrers (inklusiv Fra​gen der Disziplin)

h. Evaluation und Bewertung 

V. Religionspädagogische Praxis

1. Zeitraum: zehn Wochen (250 Stunden) – verblei​bende Zeit des Moduls.

2. Der Vikar unterrichtet selbständig drei Wochen​stun​den. Der Mentor besucht mindestens zwei Stunden monatlich, mit Vor- und Nachgespräch.

3. In diesem Zeitraum wird die Musterstunde gehal​ten. Sie wird von dem Verantwortlichen für Reli​gions​unterricht der Landeskirche (und/oder der religions​pädagogischen Fachkraft des Depart​ments für pro​testantische Theologie) und dem Mentor hospitiert.

4. In diesem Zeitraum wird die Arbeit zur Muster​stunde als Abschlussarbeit des religionspädagogi​schen Moduls verfasst.

5. Die Stundenvorbereitungen werden in der religi​ons​-


pädagogischen Arbeitsmappe gesammelt.
B. Die Prüfung
Die Prüfung des religionspädagogischen Moduls er​folgt als Bewertung von schriftlicher Vorbereitung und mündlich.
I. Als schriftliche Vorbereitung legt der Vikar beim Landeskonsistorium vor:
1. Die Arbeitsmappe

a. Sämtliche Vorbereitungen der vier betreuten Klassen (Curriculum. Jahresplan, Einzelvorbe​reitungen, Material)

b.   Bericht über die Hospitationen der Etappe I

c.   Bericht über die Hospitationen der Etappe III

d.  Nachweis von Fortbildungen in der Zeit des reli​gionspädagogischen Moduls  (optional)

e.  Liste der gelesenen religionspädagogischen Lite​ratur 
2. Die Musterstunde (10 bis 20 Seiten)

a. Psychosoziale Analyse der Gruppe

b. Theologische Analyse des Themas

c. Einordnung des Themas in das Gesamtcurricu​lum

d. Didaktische Überlegungen

e. Ausgearbeiteter Stundenentwurf

f. Verwendetes Material und Literaturliste

g. Gutachten des Mentors 
3. Referat mit Bewertung der Musterstunde 


(Die Kommission erteilt eine Note)

V.  Mündlich wird von dem Prüfungsausschuss des Lan​deskonsistoriums nach Abschluss des religions​pä​dagogischen Moduls geprüft:

a) allgemeine Pädagogik, 

b) Religionspädagogik, 

c) Methodik und Didaktik.

Jedes der Fächer wird separat bewertet und ein Ge​samtdurchschnitt für die Gesamtnote der mündlichen Prüfung gemacht, wobei jedes der 3 Fächer das glei​che Gewicht hat. 


Die Gesamtnote des religionspädagogischen Mo​duls setzt sich aus dem Durchschnitt der Bewertun​gen der schriftlichen Vorbereitung und der mündli​chen Prü​fung zusammen.
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